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b) Voraussetzung für eine wesentliche Beschränkung der Anforderungen ist die 
Unentgeltlichkeit des Gewinnspielangebots. Dabei liegt eine Unentgeltlichkeit bereits 
dann vor, wenn die Teilnahme lediglich das normale Entgelt für die Übermittlung einer 
Nachricht (normale Kontaktkosten) verursacht.  
 
c) Gefordert wird eine transparente Gestaltung der Gewinnspiele. Dabei sind die 
(potentiellen) Teilnehmer verständlich im Vorfeld aufzuklären über:  
- die allgemeinen Teilnahmebedingungen (Teilnehmerkreis, Gewinnverfahren, Ge-
winnausschüttung, ggf. weitere Umstände des Gewinnspiels, z. B. Ausschluss 
Rechtsweg);  
- Möglichkeit der Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen (auf Website oder im 
Fernsehtext);  
- Unentgeltlichkeit der Teilnahme bzw. Hinweis auf normale Kontaktkosten;  
Problematisch könnte im Einzelfall die Veröffentlichung der Teilnahmebedingungen sein 
(Website/Fernsehtext). Hier sollte ggf. eine sinnvolle Lösung mit der zuständigen LMA 
gefunden werden.  
 
d) Es dürfen keine irreführenden Aussagen oder Praktiken vorgenommen werden. 
Jede Manipulation am Gewinnspiel ist unzulässig.  
 
e) Es gelten Auskunfts- und Vorlagepflichten. Daher sollten folgende Umstände 
protokolliert und für drei Monate aufbewahrt werden:  
- Teilnahmebedingungen mit Veröffentlichungsnachweis;  
- Auswahlverfahren bzgl. Gewinner;  
- Teilnehmeranzahl, Nachweis über tatsächliche Gewinner und Gewinn;  
- Lösungsskizze mit Veröffentlichungsnachweis;  
 
f) Weitere Anforderungen:  
- Gewährleistung der Chancengleichheit;  
- Lösbarkeit der Aufgabe;  
- Auflösung des Gewinnspiels nach Ablauf mit Veröffentlichung (Website/TVText);  
- Ausschüttung des Gewinns;  
Verstöße können mit einer Geldbuße seitens der zuständigen Landesmedienanstalt ge-
ahndet werden.  
 
 
 
Stand 11/2009  


